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AG Recht und Verbraucherschutz

Rechte von Mietern von Wohnungen und
Gewerberäumen stärken

 

Michael Groß, zuständiger Berichterstatter:

Die Mieterinitiative der SPD-Bundestagsfraktion nimmt Fahrt auf. Dass
Beschlusspapier  der  Klausur  stellt  klar:  Mietwohnungen  und
Gewerberäume müssen für die breite Masse bezahlbar sein. Mit diesem
Ziel  im  Blick  arbeiten  wir  für  eine  weitere  Stärkung  des  sozialen
Mietrechts,  wollen  den Mietspiegel  rechtsicher  machen sowie  kleine
Gewerbetreibende und soziale Einrichtungen besser schützen.

„Wir stehen zur Einhaltung der Klimaschutzziele und sehen den dringenden
Bedarf, die energetische Sanierung im Gebäudesektor voranzutreiben. Die seit
1. Januar 2021 geltende CO2-Bepreisung ist dafür ein weiterer wichtiger Schritt.
Dieser darf allerdings nicht zu Lasten der Mieterinnen und Mieter gehen. Wer in
schlecht sanierten Wohnungen lebt, darf nicht noch zusätzlich belastet werden.
Die SPD-Bundestagsfraktion steht an der Seite der Mieterinnen und Mieter und
will die Kosten der CO2-Bepreisung zu 100 Prozent auf die Eigentümerinnen und
Eigentümer umlegen.

Das Bundesjustizministerium hat einen Entwurf für die Reform des Mietspiegels
vorgelegt. Diesen wollen wir schnellstmöglich umsetzen. Hierbei wollen wir – um
Schlupflöcher zu schließen – auch die Möglichkeit streichen, Mieten unter
Angabe dreier Vergleichswohnungen erhöhen zu können, wenn ein qualifizierter
Mietspiegel vorhanden ist.

Vor allem die Kleinstgewerbetreibenden sowie soziale Projekte und
Einrichtungen in Innenstädten bedürfen des besonderen mietrechtlichen
Schutzes. Um deren zunehmende Vertreibung zu stoppen, wollen wir die soziale

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_wohnungspolitik_20210108.pdf
http://www.spdfraktion.de/node/5108930
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Funktion des Mietrechts, wo es sinnvoll ist, auf Gewerbetreibende übertragen.
Für diese sollen dann ebenfalls Regelungen des sozialen Mietrechts gelten, wie
ein effektiver Kündigungsschutz und eine Begrenzung zulässiger
Mieterhöhungen. Denkbar ist auch die Einführung eines Gewerbemietspiegels
analog zur Mietpreisbremse. Ein solcher Schutz ist unverzichtbar, um die
vielfältige Mischung aus kleinen Gewerbebetrieben, sozialen und kulturellen
Projekten sowie Wohnraum in den Städten zu erhalten.“
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